
•	 Betroffen sind folgende die relevanten Rohstoffe: Rinder, Kakao, Kaffee, Ölpalmen, 
Kautschuk, Soja, Holz und Erzeugnisse aus diesen

•	 	Bei den Erzeugnissen werden ca. 70 relevante Erzeugnisse aufgelistet

Nachhaltigkeitsberichterstattung:  
EU-Entwaldungsverordnung (EUDR)​

*Vgl. EU-Richtlinie 2013/34 bzw. national: §267 HGB 
© GKK PARTNERS PartG mbB | Alle Rechte vorbehalten.

Dr. Philipp Abel 
Diplom-Kaufmann
Nachhaltigkeitsprüfung  
& Beratung 
Senior Manager  

p.abel@gkkpartners.de
+49 (0)89/ 38 99 78 - 0

Andres Bauer 
Diplom-Kaufmann
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Sustainability-AuditorIDW

Partner

a.bauer@gkkpartners.de
+49 (0)89/ 38 99 78 - 0

Katja Stanke 
Master of Science
Wirtschaftsprüferin
Managerin

k.stanke@gkkpartners.de
+49 (0)89/ 38 99 78 - 0

Jetzt unverbindliches Erstgespräch sichern – wir beraten Sie flexibel und individuell!

Unser Service: EUDR Ready

» �Betroffenheitsanalyse inkl. (prüfungssicherer) Dokumentation 

» �Unterstützung der fachlichen Umsetzung in drei Schritten:

» �Sparringspartner für technische Umsetzung (Datenaufbereitung, -analyse und 
Berichterstattung, ggf.: Nutzung externer/länderspezif. Informationen; Vorbereitung und  
Abgabe Ihrer Sorgfaltserklärung im EU-Informationssystem)

» �Add-ons: kontinuierliche Begleitung hins. Ihrer Konformität, aufwandsschonende Unterstützung 
zwecks Austausch mit nationaler Behörde (BLE) und Ihrer Aufbewahrungspflicht (mind. 5 Jahre).

1.	 Zentrale Liste der Artikel 9 Anforderungen (effiziente Darstellung Ihrer Erzeugnisse inkl. 
notwendiger Attribute) als Einstieg in Ihr Verfahren der Sorgfaltspflichtregelung

2.	 Vorbereitung Ihrer jährlichen Risikobewertung (gem. Artikel 10: Informationszusammenstellung 
gem. Kriterien, aufwandsschonende Einwertungsvorbereitung inkl. ggf. Maßnahmen zur 
Risikominderung)

3.	 Soweit Risikominderung (Artikel 11) notwendig: Verfahrens-Support (hins. Ihrer Strategien, 
Kontrollen und Verfahren)

Ursprünglich ab Januar 2025 für große und mittlere Unternehmen und ab Juli 2026 
für Kleinst- und Kleinunternehmen*; wird nun bis Ende 2025 die Verschiebung der 
Betroffenheiten für große Marktteilnehmer und Händler auf den 30. Dezember 2026 und 
für Kleinst- und kleine Unternehmen auf den 30. Juni 2027 erwartet

WANN:

WIE: Voraussetzungen müssen durch Unternehmen erfüllt und dokumentiert sein: 
Entwaldungsfrei | gem. Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes | Sorgfaltserklärung

WAS: Vorschrift für Erzeuger und Händler gewisser Rohstoffe/Erzeugnisse


